
 
 

 
  REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 
  ABTEILUNG 5 - UMWELT 

 
 

 

Dokumentation 
zur 3. Projektbegleitkreissitzung zum Ausbau Leimbach-Unterlauf  

zwischen der  
Kirchheimer Mühle und dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch 

am 24. März 2016 im Rathaus der Gemeinde Sandhausen 

 

1 – Begrüßung 

 
Herr Schirok, Vertreter der Gemeinde Sandhausen, begrüßte die Teilnehmer der 3. Sit-
zung des Projektbegleitkreises und wünscht der Veranstaltung einen guten Verlauf. 
Herr Kugele, RP Karlsruhe, Referatsleiter des Referat 53.1 begrüßte gleichfalls alle Teil-
nehmer und bedankte sich für die zahlreiche Teilnahme der Projektbegleitkreismitglieder. 
Er erläuterte, dass seit der zweiten Sitzung des Projektbegleitkreises im Januar 2015 zahl-
reiche Aufgaben im Projektteam umgesetzt wurden. Die bereits für Mitte 2015 angekün-
digte dritte Sitzung des Projektbegleitkreises sollte nun nach umfassender Überarbeitung 
der Planung noch vor Ostern erfolgen, um den vorliegenden Planungsentwurf vorstellen 
zu können. 
 
 
2 – Einführung und Sachstand 

 
Der Moderator Herr Dr. Henigin stellte kurz den geplanten Ablauf der Sitzung vor. Einla-
dung und Programm wurde vorab per E-Mail an die Teilnehmer versandt. Im Mittelpunkt 
der Veranstaltung stehen die Erläuterung und gemeinsame Diskussion des vorliegenden 
Planungsentwurfes vom März 2016 und der Änderungen gegenüber der in der zweiten 
Sitzung des Projektbegleitkreises vorgestellten Planung. Die entsprechenden Unterlagen 
wurden vorab digital an die Teilnehmer versandt. Dies umfasst auch die Beschreibung der 
Änderungen und Ergänzungen der Planung 2016. Zudem wurden die Entwürfe der Häufig 
gestellten Fragen (FAQ) und der Antwortvorschläge zu den Fragen aus dem Bürgerabend 
2014 dem Projektbegleitkreis vorab zur Durchsicht zur Verfügung gestellt. 
Herr Dr. Henigin formulierte als wesentliches Ziel der 3. Sitzung des Projektbegleitkreises 
den erneuten gemeinsamen und offenen Austausch zum Projekt „Ausbau Leimbach-
Unterlauf“ und zu den übersandten Entwürfen zu Wasserbau- und Umweltplanung. 
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Im Anschluss erläuterte Herr Hübner, RP Karlsruhe, Stv. Referatsleiter Referat 53.1 und 
Projektleiter, die Entwicklungen seit der letzten Sitzung des Projektbegleitkreises im Früh-
jahr 2015. Er betonte neben der von Herrn Dr. Henigin ausgewiesenen Zielsetzung das 
Bestreben der Projektbegleitkreismitglieder aus der 2. Sitzung, die Planung zeitnah zu fi-
nalisieren.  
Seit Frühjahr 2015 wurden zahlreiche zusätzliche Arbeiten ausgeführt: 

• Es fanden geotechnische Detailuntersuchungen und Erkundungen bis Herbst 2015 
statt. 

• Bezüglich der verbleibenden, klassifizierten Dämme mit Hochwasserschutzfunktion 
erfolgte ein Abstimmungsgespräch mit dem Wasserrechtsamt. Diese sind nun in 
gesonderten Plänen dargestellt. 

• Es wurden Altlastenerkundungen in Abstimmung mit dem Wasserrechtamt durch-
geführt, deren Ergebnisse im November 2015 an die Kommunen verteilt wurden.  

• Im April 2015 fand eine Besprechung mit dem Betreiber der Tongrube Nußloch zur 
Ermittlung verfügbarer Kapazitäten zur Einlagerung belasteten Materials statt, der 
weitere Kontakt mit dem Betreiber wird in Abhängigkeit des Projektfortschrittes ver-
folgt. 

• Mit den Wasserversorgern Nußloch und Wasserversorgungsverband Hardtgruppe 
sowie dem Wasserechtsamt wurde ebenfalls eine Besprechung zum Thema 
Grundwasserschutz sowie zur Abstimmung von eingeplanten Maßnahmen und zum 
Grundwassermonitoring durchgeführt. 

 
 

 
Zweite Sitzung Projektbegleitkreis „Leimbach-Unterlauf“ am 11.03.2015 

 



- 3 - 

 
3 –  Informationen zu den Änderungen der Planung seit Frühjahr 2015 

 
Die beiden Planungsbüros Wald+Corbe und GefaÖ stellten in einem Kurzvortrag die we-
sentlichen Änderungen und Ergänzungen in der Planung seit Frühjahr 2015 (Planungs-
stand 2. PBK-Sitzung) vor. Zur Vorbereitung für die Teilnehmer wurden durch die beiden 
Büros Übersichtsdokumente zu den erfolgten Planungsänderungen gegenüber dem Pla-
nungsstand von Frühjahr 2015 erstellt und im Vorfeld  an die Mitglieder des PBK versandt. 
Der Gemeinschaftsvortrag kann der Anlage 4 entnommen werden.  
Das Büro Wald+Corbe wies in seinem Vortrag auf einen noch offenen Punkt der Planung 
hin: Mit dem Abwasserverband Untere Hardt müssen weitere Abstimmungen zum Um-
gang mit dem Abwasserkanal im Bereich der Hochhäuser in Sandhausen durchgeführt 
werden, um eine nachhaltige und wirtschaftlichen Lösung zu finden. 
Das Büro Wald+Corbe ging im Anschluss auf die Gründe für die gegenüber dem letzten 
vorgestellten Planungsstand gestiegenen Gesamtkosten ein. Ein großer Anteil der Kos-
tensteigerungen ergibt sich aus den zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen aufgrund der 
detaillierten geotechnischen Untersuchungen. Durch weitere Optimierungen des Boden-
managementkonzeptes konnten die Kosten für die abzufahrenden Bodenmassen dagegen 
reduziert werden. 
Weiterhin wurden Planungsänderungen u.a. auch durch die Beteiligung der Öffentlichkeit 
aufgezeigt. Beispiele zu Änderungsvorschlägen, die geprüft, jedoch nicht berücksichtigt 
werden konnten, wurden ebenfalls dargestellt. Neben der Verifizierung der notwendigen 
Sicherungsmaßnahmen im Bereich von nah an den Leimbach angrenzenden Gebäuden 
wurden auch Bereiche dargestellt, in denen aufgrund geotechnischer Erfordernisse zu-
sätzlich z.B. durch Rückverankerung der Bohrpfahlwände in private Grundstücke einge-
griffen werden muss. Die genaue Ausdehnung der an einigen Stellen notwendigen 
Sohlabdichtungen ist zudem im Zuge der Ausführungsplanung abschließend festzulegen. 
Das Büro GefaÖ erläuterte darauf aufbauend beispielhaft für die Planungsüberprüfung die 
zusätzlich erfolgten Betrachtungen hinsichtlich des Erhalts der bestehenden rechtsseitigen 
Baumreihe im Bereich der Kleingärten oberhalb der Brücke L598. Unabhängig der beiden 
untersuchten Varianten Dammabtrag bzw. Gewässereinengung mit Erhalt des Hochwas-
serschutzdammes (zzgl. Schutzstreifen) sind die Gehölze in jedem Fall zu entfernen. Auf-
grund der vorliegenden Erkenntnisse wird die bisherige Variante mit Dammabtrag weiter 
verfolgt.  
In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls erläutert, dass zusätzliche Lärmschutzmaß-
nahmen im Rahmen des Projektes „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ nicht erforderlich sind. 
Des Weiteren wurden die verschiedenen Varianten zur Ausführung des Dammes der Re-
tentionsfläche Nußloch im Bereich der B3 aus umweltplanerischer Sicht vorgestellt. Im 
Hinblick auf den Hochwasserschutz und somit auf das Schutzgut Mensch wird die Anbin-
dung des Dammes an die Straßenböschung weiter verfolgt. Das bestehende Heckenbio-
top an der Straßenböschung kann hierbei ortsnah kompensiert werden.  
Neben dem Grundwasser- und Bodenschutzkonzept und dem zugehörigen Monitoring 
wurden die Ergebnisse der Altlastenuntersuchung sowie das Gewässerunterhaltungskon-
zept durch GefaÖ vorgestellt. 
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Zum Tagesordnungspunkt 3 gab es keine Verständnisfragen der Teilnehmer. 
 
4 – Gemeinsamer Austausch und Fragerunde zur Gesamtplanung an 
Stellwänden  

 
Die beiden Planungsbüros zu Wasserbau- und Umweltplanung erläuterten in der aktiven 
Phase die Gesamtplanung und hierbei insbesondere die Änderungen und Ergänzungen 
seit Frühjahr 2015 an den ausgehängten Plänen. Alle Teilnehmer konnten Fragen stellen 
und weitere Anregungen einbringen. Sowohl die Büros als auch der Vorhabenträger, das 
Referat 53.1 des Regierungspräsidiums Karlsruhe, gaben Antworten auf die offenen Fra-
gen oder nahmen diese als Prüfauftrag mit. 

  

 
Gemeinsamer Austausch an den Stellwänden 

 

 

Folgende Fragen und Anregungen wurden von den Teilnehmern des Projektbegleitkreises 

„Leimbach-Unterlauf“ zur Planung gestellt: 

 

1) Wie kann sichergestellt werden, dass in Aufweitungsbereichen die Mindest-
wassertiefen im Mittelwasserbett erhalten bleiben?  

 
Es wurde im Wesentlichen eine Aufweitung des Hochwasserprofils verfolgt, das Be-
standsprofil des Mittelwasserbettes soll dagegen nicht aufgeweitet werden.  
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Zur Sicherstellung der gewässerökologischen Ziele werden hierzu Strömungslenker oder 
Buhnen eingebaut. In weiteren Bereichen im Projektgebiet in denen das Planungsziel 
"min. 40 cm Wassertiefe bei Mittelwasser" in 2015 noch nicht erreicht werden konnte, 
wurden zusätzliche Maßnahmen wie z.B. Totholzeinbauten vorgesehen, so dass die An-
forderungen der Wasserrahmenrichtlinie zur Durchwanderbarkeit der Leitfischarten nun-
mehr überall eingehalten werden können.  
 
 
2) Im Bereich der ökologischen Trittsteine sind an den Ufern des Leimbachs be-

reichsweise dichte Gehölzpflanzungen vorgesehen. Wo finden sich Stellen 
ohne Bepflanzung, die als Erosionsbereiche dienen können? 

 
Zwischen Gehölzpflanzungen soll eine eigendynamische Entwicklung für den Leimbach 
ermöglicht werden. Die Entwicklungszonen können dem Gewässerunterhaltungskonzept 
entnommen werden. Aufgrund der geringen Abflussdynamik des Leimbachs ist eine natür-
liche Entwicklung jedoch nur begrenzt zu erwarten. Durch Initialmaßnahmen soll dort die 
freie Gewässerentwicklung gefördert werden. Der Vorhabenträger sichert zu, die Entwick-
lungsbereiche im Hinblick auf fixierende Gehölzpflanzungen noch einmal überprüfen zu 
lassen. 
 
 

  
 
 
 
 
3) Laut Planung soll am Hardtbachwehr mehr Wasser als derzeit an den Leim-

bach abgegeben werden. Wie ist dies genau vorgesehen? Wie sollen die Ziel-
wassermengen im Betrieb erreicht werden können?  

 
Nach Umsetzung des Projekts „Leimbach-Unterlauf“ ist eine etwa hälftige Wasserauftei-
lung für Leimbach und Hardtbach am Hardtbachwehr bei Mittelwasser vorgesehen. Die 
Beaufschlagung des Hardtbachs erfolgt neben der Wehrklappenstellung auch über zwei 
Rohre als Mindestwasserablass. Die Aufteilung des Zuflusses wird am Hardtbachwehr 
manuell geregelt. Die Aufteilung der Wassermengen wird im Planfeststellungsverfahren 
beantragt. Das detaillierte Steuerungsregime für die Abflussaufteilung am Wehr wird im 
Rahmen der Ausführungsplanung erarbeitet und mit dem Wasserrechtsamt abgestimmt.  
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4) Seit Jahren gibt es in Bereichen des Leimbachs Probleme mit der Ausbrei-
tung des Japan-Knöterichs. Gibt es bereits Überlegungen, wie dies in den 
Aufweitungsbereichen beherrscht werden kann? Der Aushub und Wiederein-
bau von Knöterich-haltigem Material im Verlauf der Bauausführung sollte 
vermieden werden, da so ein zusätzliches Verschleppen der Belastung statt-
findet. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung der Verlagerung des Japan-Knöterichs auf bisher unbelaste-
te Bereiche sind im Landschaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt. Während der 
Bauausführung ist die Einhaltung durch eine Umweltbaubegleitung zu überwachen.   
 
5) Wird das benötigte Gelände für die Retentionsfläche gekauft? Kann  die Wiese 

dort später weiterhin gemäht/genutzt werden? 
 
Die Retentionsfläche wird zum Wohl der Allgemeinheit, hauptsächlich aus Hochwasser-
schutzgründen benötigt. Die Fläche befindet sich vollständig im privaten Eigentum. Mit 
dem Eigentümer der größten Fläche wurde bereits Kontakt aufgenommen, dieser verneint 
einen Verkauf und bevorzugt stattdessen den Tausch mit anderen landwirtschaftlichen 
Flächen im Gemeindegebiet Nußloch oder Leimen. Das Bürgermeisteramt Nußloch hat 
zur Klärung des Sachverhalts bereits Unterstützung zugesagt.  
Eine Weiternutzung der derzeitigen Wiesenflächen in dieser Form ist aufgrund der zukünf-
tigen Überflutungssituation nicht möglich.  
Der konkrete Grunderwerb wird für alle privaten Grundstücke erst nach Vorlage des be-
standskräftigen Planfeststellungsbeschlusses vollzogen.  
 
6) Werden bei der Planung Neozoen und Neophyten (einwandernde Tier- und 

Pflanzenarten) berücksichtigt?  
 
Das Thema wird vom Planungsteam überprüft. Hierzu findet eine Abstimmung zwischen 
Umweltplanung und BUND statt.  
 
7) Wo und wie ist ein Wühltierschutz vorgesehen? 
 
Der Schutz vor Nutria oder Bibern kann durch ausreichend überdeckte Drahtgeflechte 
oder Steinpackungen im Oberboden der Dämme gewährleistet werden. Ein erforderlicher 
Wühltierschutz wurde im Vorfeld überprüft und für bestimmte Bereiche ausgewiesen. Dies 
ist in den Plänen und im Erläuterungsbericht der Wasserbauplanung dargestellt.  
 
8) Mit welcher Oberfläche werden die Unterhaltungswege ausgeführt? Warum 

sind diese nur 2,50m breit? 
 
Die Unterhaltungswege werden grundsätzlich auf der einen Uferseite als Schotter- und auf 
der anderen Uferseite als Schotterrasenwege ausgeführt. Dies ergibt sich aus den Erfor-
dernissen des zuständigen Referats 53.2 für die spätere Gewässerunterhaltung. Die Weg-
breite von 2,50 m stellt das Mindestmaß aus Sicht der Gewässerunterhaltung dar und 
wurde im Landesbetrieb Gewässer abgestimmt.  
  



- 7 - 

 
9) Warum wird das überschüssige Bodenmaterial nicht in die Retentionsfläche 
 eingebaut? 
 
Die Böden im Bereich der Retentionsfläche sind geringer belastet als die vorhandenen 
Dämme und Sedimente des Leimbachs. Daher ist ein Auftrag gemäß Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG) nicht zulässig. Die Retentionsfläche ist bereits zu Beginn 
der Maßnahme in Betrieb zu nehmen, da sie für den Hochwasserschutz in den unterhalb 
liegenden Bereichen bereits in der Bauphase erforderlich ist. Die Fertigstellung und Model-
lierung der Retentionsfläche erfolgt aber erst zu einem späteren Zeitpunkt. Deswegen wä-
re ein Bodenauftrag aus dem überschüssigen Material für die Geländemodellierung ge-
mäß Bauablaufplanung auch nicht umsetzbar.  
 
10) Warum wird die geplante Fahrradbrücke der Stadt Leimen nicht nachrichtlich 

in den Plänen dargestellt? 
 
Eine abschließende Entscheidung, ob die Radwegbrücke nachrichtlich mit in die Planung 
aufgenommen wird, ist durch den Vorhabenträger noch zu treffen. Grundsätzlich werden 
nur bereits genehmigte, aber noch nicht umgesetzte Maßnahmen nachrichtlich aufge-
nommen. Der Wunsch der Stadt Leimen wird vom Vorhabenträger nochmals überprüft. 
 
11) Kann auch im Stadtgebiet Leimen, z.B. im Bereich 17+871 (zwischen B3 und 

Ortslage St. Ilgen) ein gewässerökologischer Trittstein eingeplant werden?  
 
Bisher ging der Vorhabenträger davon aus, dass es sich im angesprochen Bereich um 
eine naturschutzrechtliche Ausgleichsfläche handelt. Die Stadt Leimen stellt hierzu klar,  
dass es sich um eine vorgezogene Ausgleichsleistung nach Ökokontoverordnung handelt. 
Ein Eingreifen wäre im Projekt „Leimbach-Unterlauf“ allerdings nicht ausgeschlossen. Dies 
wurde von der unteren Naturschutzbehörde bestätigt. Der Vorhabenträger sichert zu, den 
angesprochenen Bereich nochmals hinsichtlich eines ökologischen Trittsteins überprüfen 
zu lassen. Eine Klärung bzgl. der bisher beantragten Ökopunkte ist allerdings bilateral 
zwischen der Stadt Leimen und der Naturschutzbehörde abzuklären. 
 
12) Wobei handelt es sich bei hydraulischen Berechnungen zur Abgabe von 

4 m³/s aus dem HRB Nußloch im Sonderbetrieb? 
 
Das Betriebsreglement für das Hochwasserrückhaltebecken beinhaltet einen Sonderbe-
trieb zur Abgabe von 4 m³/s. Der Regelabfluss beträgt dagegen 1 m³/s. Der Sonderbetrieb 
sowie die Auswirkungen auf das Gewässersystem Leimbach sind vor Ort zu überwachen. 
Im Projekt „Leimbach-Unterlauf“ wurde nachgewiesen, dass dieser Sonderbetrieb nach 
wie vor möglich wäre, in Teilbereichen unter bordvollem Abfluss. 
 
 
Im Verlauf der Stellwandphase wies Herr Hübner zudem darauf hin, dass in der Umwelt-
verträglichkeitsstudie das bestehende Kapitel über die durchgeführte Prüfung alternativer 
Lösungsmöglichkeiten in verschieden Planungsabschnitten z.B. im Bereich der Re-
tentionsfläche Nußloch wesentlich erweitert wurde. Hinzugekommen sind in der Planung 
auch die Pläne für die mögliche Verkehrsführung des Zu- und Abtransports des Bodenma-
terials. 
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Der Vorhabenträger sichert die Überprüfung der schriftlich und in der aktiven Phase münd-
lich vorgebrachten Hinweise, Fragen und Anmerkungen zu. 
 
Nach Abschluss der aktiven Phase wurden die Ergebnisse nochmals von Herrn Dr. Heni-
gin zusammengefasst: 
 

• Überprüfung der ökologischen Trittsteine im Hinblick auf fixierende Gehölzpflan-
zungen und der Gewährleistung natürlicher Erosion 

• Erarbeitung eines Steuerungsregimes für die Abflussaufteilung am Hardtbachwehr 
im Rahmen der Ausführungsplanung  

• Überprüfung der Planung hinsichtlich der Berücksichtigung von Neozoen und Neo-
phyten 

• Prüfung und  Entscheidung, ob die geplante Radwegbrücke der Stadt Leimen nach-
richtlich mit in die Planung aufgenommen wird 

• Prüfung, ob im Stadtgebiet Leimen (Bereich 17+871) ebenfalls ein ökologischer 
Trittstein eingeplant werden kann 

• Überwachung der Einhaltung von Maßnahmen zur Vermeidung der Verlagerung 
des Japan-Knöterichs auf bisher unbelastete Bereiche aus dem LBP im Rahmen 
der Bauausführung 

 
 

 
 

 

 
Abschließend wurde vom Moderator die Frage an das Plenum gerichtet, ob noch Punkte 
bekannt sind, die gegen eine Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens sprechen 
würden. Dies wurde von den Projektbegleitkreismitgliedern verneint. 
 

 

5 – Fortsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung 

 
Frau Büttner, Referentin für Öffentlichkeitsbeteiligung, Referat 51, stellte einen Vorschlag 
zur Fortführung der Öffentlichkeitsbeteiligung und insbesondere zur Fortschreibung des 
Beteiligungsfahrplanes aus 2015 vor (siehe Präsentation Anlage 5).  
An den Projektbegleitkreis wurden dazu vier zentrale Fragen gerichtet: 
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1) Soll der Bürgerabend vor oder nach der Antragsstellung durchgeführt werden? Im 

Beteiligungsfahrplan aus 2015 ist vor der Antragsstellung vorgesehen 
 
Herr Hübner erläuterte hierzu, dass es aus Sicht des Vorhabenträgers Argumente gibt, 
den Bürgerabend, entgegen früherer Ankündigungen, nicht vor Antragstellung sondern 
erst danach, aber vor der Offenlage durchzuführen. Wie in der 2. PBK-Sitzung bespro-
chen, soll diese Veranstaltung zur Information der Bürgerinnen und Bürger und der 
Grundstückseigentümer im Hinblick auf das förmliche Genehmigungsverfahren dienen. 
Eine Entscheidung über die Verschiebung ist im Projektbegleitkreis zu beraten. 
 
Die Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinden und weitere zahlreiche Teilnehmer signa-
lisierten ihre Zustimmung zu diesem Vorschlag. Es wurde allgemein als sinnvoll erachtet, 
den Bürgerabend erst nach Einreichung der Unterlagen, jedoch mit genügend Vorlauf vor 
der Offenlage zu veranstalten. Vom Vorhabenträger wurde ein Zeitraum von vier bis sechs 
Wochen vor Offenlage als Termin für den Bürgerabend in Aussicht gestellt. Hierzu gab es 
keine Einwände aus dem Projektbegleitkreis. 
 
 

2) Wie soll der Projektbegleitkreis fortgeführt werden? 
 
Vom Vorhabenträger wurde die Frage an das Plenum gerichtet, ob und wann weitere Tref-
fen des Projektbegleitkreises gewünscht und für notwendig erachtet werden. Hierbei wur-
de klargestellt, dass der Projektbegleitkreis mit Antragstellung nicht aufgelöst wird, son-
dern als Institution in der Form bestehen bleibt.  
Zahlreiche Teilnehmer der Veranstaltung halten kurz- und mittelfristig einen Austausch per 
E-Mail für ausreichend. Der Vorhabenträger schlug vor, den PBK über wichtige Schritte im 
Projekt per E-Mail zu informieren. In Abhängigkeit der anstehenden Themen während des 
förmlichen Rechtsverfahrens werden die PBK-Mitglieder angefragt, ob ein Treffen als ziel-
führend erachtet wird. 
Die Teilnehmer signalisierten ihre Zustimmung zu dieser Vorgehensweise.  
 
 

3) Wie soll die Pressearbeit aus Sicht des PBK erfolgen? 
 
Vom Vorhabenträger wurde vorgeschlagen, dass nach Abstimmung der Dokumentation zu 
dieser Sitzung eine Pressemitteilung über die Arbeit des Projektbegleitkreises und die Er-
gebnisse durch das RP Karlsruhe erfolgen könnte. Der Entwurf soll dem PBK vorab zur 
Durchsicht übersendet werden. Die Kommunen sollen die Pressmitteilung zeitparallel als 
Grundlage für Ihre Gemeindeblätter zur Verfügung gestellt bekommen. Dieser Vorschlag 
fand allgemeine Zustimmung. 
 

4)  Sollen weitere Informationen neben der Projekthomepage für die Bürgerinnen und 
Bürger der Anliegerkommunen erstellt werden? 

 
Das RP Karlsruhe schlägt vor, ein übersichtliches Faltblatt für die Maßnahme 
„Leimbach-Unterlauf“ zu erstellen. Es soll so gestaltet werden, dass die Bürgerin-
nen und Bürger in verständlicher Sprache einen Überblick über das komplexe Pla-
nungsprojekt „Leimbach“ erhalten.  
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Hinweise auf weitere Informationsquellen sowie das durchzuführende Genehmi-
gungsverfahren sollen enthalten sein. Das Faltblatt soll ebenfalls vorab mit dem 
PBK abgestimmt werden. Auch dieser Vorschlag wurde von den Teilnehmern be-
grüßt. 

 
 
Die oben aufgeführten und abgestimmten Aktivitäten werden in der Fortschreibung des 
Beteiligungsfahrplans Stand März 2016 aufgenommen (siehe Anlage 6) 
 
 
Zu dem vorab übersandten Entwurf der Fragen und Antworten aus dem Bürgerabend 
gab es keine weiteren Vorschläge. 
 
Im Anschluss wurde das Dokument „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ, siehe Anlage 7) 
besprochen. Die Fragen sind durch die Sammlung des PBK sowie Fragen aus den zurück-
liegenden Bürgerabenden entstanden. Die Antwort-Vorschläge wurden vor der Sitzung an 
die Vertreterinnen und Vertreter gesendet und um Rückmeldung hinsichtlich Vollständig-
keit und Verständlichkeit gebeten. Das Dokument fand allgemeine Zustimmung. Es wur-
den noch zwei Aspekte diskutiert.  
 

• Aus der Gemeinde Sandhausen kam die Anregung, die Frage "Wann geht es los?" 
in die FAQ mit aufzunehmen, da dies die Bevölkerung sehr interessiert.  
 

Herr Hübner erläuterte dazu, dass der Baubeginn derzeit nicht vorhersagbar ist, da dies 
unter anderem von der Dauer des Genehmigungsverfahrens und der Sicherstellung der 
Finanzierung abhängt. Vom RP Karlsruhe wurde deswegen vorgeschlagen, eine FAQ zum 
Thema „Weiterer Projektablauf“ mit den nun erforderlichen Verfahrensschritten aufzuneh-
men. In wie weit hierbei konkrete Zeitdauern zu den einzelnen Schritten genannt werden 
können, ist noch zu überprüfen. Dieser Vorschlag wurde vom PBK mitgetragen. 
 
Zur Frage der möglichen Finanzierung des Landesanteils für das Projekt merkte Herr Ku-
gele an, dass Gespräche mit dem Umweltministerium stattgefunden haben und die Unter-
stützung für das Projekt zugesagt wurde. Zudem ist die allgemeine Finanzierungssituation 
heute wesentlich besser als in den vergangenen Jahren. Somit sind aus heutiger Sicht die 
Voraussetzungen für ein zügiges Voranschreiten gegeben. 
 

• Von der Stadt Leimen wurde der Wunsch vorgebracht, die Definition für ein „hun-
dertjährliches Ereignis“ (HQ100) in den FAQ Ziffer 2 aufzunehmen und verständlich 
zu beschreiben. 
Das RPK sicherte zu, die Erläuterung eines HQ100 aus den Fragen und Antworten 
aus dem Bürgerabend in die FAQ bei Frage 2 aufzunehmen. Die Stadt Leimen wird 
hierzu ebenfalls einen Formulierungsvorschlag unterbreiten,  

 
• Zur Frage 4 „Werden private oder öffentliche Grundstücke in Anspruch genommen“ 

wurde die Frage gestellt inwieweit der Vorhabenträger bereits mit den betroffenen 
Grundstückseigentümern Kontakt aufgenommen hat. Herr Hübner erläuterte dazu, 
dass für die etwa 500 betroffenen privaten Grundstückseigentümer eine eigene In-
formationsveranstaltung im Oktober 2014 durchgeführt wurde. Diese Veranstaltung 
war sehr gut besucht.  
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Auch hier wurden zahlreiche Fragen gestellt und viele Anregungen vorgebracht, 
von denen zahlreiche nachfolgend in der Planung berücksichtigt werden konnten. 
Es wurde vereinbart, die Eigentümer über die Antworten zu Detailfragen, die vor-
wiegend Einzelgrundstücke betrafen, persönlich und schriftlich zu informieren. Dies 
soll erfolgen, sobald die Planung fertig gestellt ist.  
Herr Hübner erläuterte, dass aus Sicht des Vorhabenträgers und der Anliegerkom-
munen der Tenor der Grundstückseigentümer insgesamt positiv war. Das Protokoll 
dieser Veranstaltung ist ebenfalls auf der Projekthomepage einsehbar. 

 
 
Abschließend bat der Vorhabenträger um ein Feedback zur Öffentlichkeitsbeteili-
gungsmethode „Projektbegleitkreis“. Die Einrichtung eines Projektbegleitkreises ist 
seitens des Vorhabenträgers und seitens der Teilnehmenden eine freiwillige Art und Wei-
se der Öffentlichkeitsbeteiligung. Im November 2014 wurden bei der 1. Sitzung des PBK 
Erwartungen sowie Vorschläge zur weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung gesammelt. Damals 
bestand der Wunsch nach Information, Offenheit, konstruktiver Diskussion. Hauptziel war 
es die Planungsunterlagen zu verbessern.  
Für das RPK ist nun eine Rückmeldung der PBK-Teilnehmer über ihre Erfahrungen, über 
positive Elemente aber auch konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge von sehr 
großer Bedeutung darüber, ob diese Methode für die Fortführung z.B. in anderen Projekte 
sinnvoll erscheint.  
Mit einem anonymen Feedbackbogen (siehe Anlage 8) wurden die Teilnehmenden gebe-
ten Ihre persönliche Einschätzung weiter zu geben.  
 
Nachtrag: 
Die Auswertung der eingereichten Feedbackbögen hat zusammenfassend ergeben: 
 

• Einrichtung eines PBK wurde als sinnvolles und zielführendes Beteiligungsformat 
angesehen. Es wird als Modellprojekt angesehen.  

• Die Erwartungen nach Information, konstruktiver Diskussion und Eingehen auf die 
Anliegen wurden erfüllt. 

• Organisation, Ablauf, Methoden und Moderation wurden als sehr gut bewertet. 
• Die weitere ÖB soll wie im Beteiligungsfahrplan besprochen umgesetzt werden. 

Weiterhin soll sie klar und strukturiert informieren, den Mehrwert des Vorhabens 
herausstellen und auch weiterhin Ortstermine/Begehungen beinhalten. 

 
 

6 – Zusammenfassung und Ausblick  

 

Zum weiteren Vorgehen wurde von Herrn Hübner erläutert, dass im Planungsteam derzeit 
ein Vorschlag zur Anpassung der Kostenverteilung erarbeitet und den Kommunen in we-
nigen Wochen übermittelt wird. Im Anschluss daran ist eine Arbeitsgruppensitzung Kom-
munen zum Thema Vereinbarung und Kostenschlüssel noch vor den Sommerferien ge-
plant. Ein Einstieg in das Planfeststellungsverfahren mit grundsätzlicher Zustimmung der 
Kommunen wird von Seiten des RP Karlsruhe als sehr wünschenswert erachtet. 
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Herr Dr. Henigin bedankte sich bei allen Teilnehmern für die Mitwirkung an der heutigen 
Veranstaltung.  
 
Um 17:45 Uhr beendete Herr Hübner die Veranstaltung verbunden mit dem Dank an die 
Teilnehmer für ihr Engagement und der zum Ausdruck gebrachten Freude über den ge-
lungenen Ablauf, die sehr konstruktive Zusammenarbeit und über die Ergebnisse der drei 
bisher durchgeführten Projektbegleitkreissitzungen und der zwei Leimbachbegehungen. 
 
wat Ingenieurgesellschaft mbH im Juni2016  

Die Dokumentation ist mit den Teilnehmern abgestimmt  

 
 
Anhang: 
Ergänzende Fragen und Antworten zur 3. Projektbegleitkreissitzung, Stand 12.04.2017 

 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Einladung 

Anlage 2: Teilnehmende 

Anlage 3: Programm 

Anlage 4: Gemeinschaftsvortrag zu Planungsänderungen, Büros Wald+Corbe und GefaÖ 

Anlage 5: Vortrag „Öffentlichkeitsbeteiligung“, RP Karlsruhe 

Anlage 6: Beteiligungsfahrplan Stand März 2016, RP Karlsruhe 

Anlage 7: „Häufig gestellte Fragen“ (FAQ) Stand Juni 2016, RP Karlsruhe  

Anlage 8: Feedbackbogen 

 

Hinweis zu Anhang und Anlagen:  

Die oben genannten Anlagen sind im pdf-Dokument integriert und können über den Befehl 

„Anlagen anzeigen“ eingesehen werden (Symbol Büroklammer).  





Seite 1 von 3


Nr. Bezug Frage, Anregung  Antwort Vorhabenträger / weiteres Vorgehen


1 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


25.02.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Datenblätter Brückenbauwerke, Brücke Bahnhofstraße St. Ilgen km 
17+364 bis km 17+371 Nr. 10 , Rubrik Nr. 4, Skizzierung der geplanten 
Maßnahmen, „Im Jahre 2000 Erneuerung der Fahrbahnplatte inkl. 
Kragarm und Verbreiterung der Brücke“
Das Jahr stimmt nicht. Es handelt sich um eine geplante Maßnahme. 
In 2000 fand jedenfalls nichts dergleichen statt. 


Wurde geprüft. Der Absatz wurde gestrichen.


2 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


25.02.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Grunderwerbsplan  Anlage 08-03 LP Grunderwerb: Der Teil des 
Feldwegs auf Flst. 5956 (neben Ökogrundstück) ist u. E. orange 
gestrichelt, was dann „vorübergehend beanspruchte Fläche, privat“ 
bedeuten würde. Das Flst. 5958 ist Eigentum der Stadt Leimen. Im 
Grunderwerbsverzeichnis ist es jedenfalls korrekt dargestellt.


Die farbliche Kennzeichnung des Flurstücks wurde geprüft und 
angepasst.


3 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


22.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Zur Tabelle "Fragen und Antworten aus dem Bürgerabend": In der 
Antworttabelle sollten das betreffende Flst. oder das Gebiet (Auf 
etlichen Karten steht ja das Flst. dabei) ergänzt werden, zumindest 
soweit, wie der Datenschutz bzw. die zugesagte Anonymisierung 
eingehalten ist.


Im Bürgerabend wurde angekündigt, die Fragen anonymisiert 
ins Internet zu stellen (siehe Protokoll zum Bürgerabend). Dies 
wurde bei der Erstellung der seit 2014 ins Internet eingestellten 
Fragen berücksichtigt. Eine nachträgliche Änderung dieser 
Fragenliste im Nachhinein wird als nicht zielfühend erachtet. 
Viele der grundstücksbezogenen Fragen wurden zudem in der 
Informationsveranstaltung für die Grundstückseigentümer am 
30.10.2014 nochmals vorgebracht


4 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Altlastenverdächtige Fläche Leimbachstr. 20, die für eine 
vorübergehende Nutzung vorgesehen ist: Die Fläche wird ab morgen 
bebaut und steht somit nicht mehr zur Verfügung.


Die betreffenden Flurstücke 305/32 und 305/34 wurden als 
mögliche BE-Fläche gestrichen. Dies wurde in den Unterlagen 
entsprechend berücksichtigt


5 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Soll der Fußweg entlang des Baugebiets Lachwiese wie vorgesehen 
als Schotterrasen oder unter dem Aspekt der Stadtkernsanierung 
gepflastert/geteert werden?


Der Fußweg wird im Projekt "Ausbau Leimbach-Unterlauf" als 
Schotterrasenweg ausgeführt. Für die Gewässerunterhaltung 
durch den Landesbetrieb Gewässer sind Schotter- bzw. 
Schotterrasenwege ausreichend.  Änderungen wie 
Pflasterungen oder Asphaltdecken können von der Stadt 
Leimen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben außerhalb 
bzw. nach dem Planfeststellungsverfahren separat beantragen 
werden.


6 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Radwegbrücke bei Lenaustr.brücke: Das Ing.büro Wald und Corbe soll 
die dem RP vorliegenden und mit ihm abgestimmten Planungen 
einarbeiten. D. h. nicht nur nachrichtliche Einarbeitung. Dann könnten 
unsere Planungen für die Radwegbrücke bereits im Zuge der 
Planfeststellung mit abgehandelt werden.


Eine nachrichtliche Übernahme wird geprüft (siehe 
Dokumentation 3. PBK-Sitzung). Eine Genehmigung im 
Planfeststellungsverfahren "Ausbau Leimbach-Unterlauf" 
erfolgt nicht. Die Genehmigung der Leimbachroutenbrücke ist 
in einem separaten Verfahren von der Stadt Leimen 
durchzuführen.
Ergänzung 06.06.2016: Der vorliegende Planungsstand der 
Radwegbrücke wurde nachrichtlich mit dargestellt.


7 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Brücke zwischen nördlichen Ende Leonie-Wild-Weg zur Kirche 
Leimbachstr.: Die Brücke soll nachrichtlich aufgenommen werden. 
Im Bereich der Brücke soll der Rasenschotterweg gepflastert werden.


Eine nachrichtlich Übernahme kann erst mit Vorlage der 
entsprechenden Planung geprüft werden. Hierzu liegen uns 
keine Unterlagen vor. 


Eine Pflasterung ist nicht vorgesehen. (Siehe auch Ziffer 6.)
Ergänzung 06.06.2016: Die Planung kann nachrichtlich mit 
aufgenommen werden, sofern diese kurzfristig vorliegt. 
Ergänzung 01.03.2017: Die Planung wurde nicht vorgelegt und 
konnte somit nicht nachrichtlich aufgenommen werden.


8 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Plan 8.3/Ökogrundstück (Flst. 5955): Ist die vorübergehende Nutzung 
so korrekt dargestellt?


Der Weg südlich des städtisch geplanten Hochwasserschutzregisters 
(=Flst. 5957), der Weg südlich des Ökokontogrundstücks am Hauffweg 
(Flst. 5956) sowie der Weg (Flst. 2712 (südlich Leimbachkurve, Hohe 
Rot): Die Stadt möchte hier ungern das Eigentum aufgeben und 
stattdessen das Wegerecht bzw. die Unterhaltungspflicht für das Land 
über Dienstbarkeiten regeln.


Darstellung Ökogrundstück: Der Grunderwerbsplan wurde in 
Abhängigkeit der dortigen Planung bzgl. eines weiteren 
ökologischen Trittsteins in Abstimmung mit der Stadt Leimen 
angepasst.


Der Grunderwerbsplan sieht den Erwerb aller Flächen vor, die 
vom Land durch die geplanten Unterhaltungswege und 
verbleibenden klassifizierten Hochwasserschutzdämme 
beansprucht werden. Für die Unterhaltungswege können im 
Rahmen der Ausführungsplanung Dienstbarkeiten 
abgeschlossen werden, die die Mitbenutzung durch die 
Kommunen und entsprechende Unterhaltungs- und 
Verkehrssicherungspflichten regeln.


Ausbau Leimbach-Unterlauf
Ergänzende Fragen und Antworten zur 3. PBK-Sitzung


Hinweis: Die Antworten basieren auf dem abschließenden Stand der zur Planfeststellung eingereichten Planung.
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9 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Plan 10.1: Wieso hat sich der Bauablauf geändert. Früher war der Bau 
des Ret.beckens in Nußloch früher, weil es hieß, dass das Becken im 
Falle eines Hochwassers während der Bauphase benötigt wird.


Der Bauablauf wurde nicht geändert. Die Herstellung der 
Retentionsfläche mit Ausnahme der Geländemodellierungen ist 
auch weiterhin als erste Maßnahme vorzusehen (siehe auch 
z.B. Erläuterungsbericht Tabelle 7.1 zum Bauablauf).


10 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Wie schwer werden die Baustellenfahrzeuge sein, die die geplante 
Baustraße über die Lenaustr. und die Feldwege zum Leimbach 
befahren? Die  Leimbachbrücke/Lenaustraße ist u. W. bis 30 to frei. 


Die Maximalbelastung von 30t der Brücke Lenaustraße ist  
bekannt. Sie wird bei der Ausführungsplanung und 
Bauausführung (Transportwege) berücksichtigt. Ein Hinweis 
hierauf wurde im Erläuterungsbericht ergänzt.


11 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


vorab: Das Ordnungsamt, Straßenverkehrsbehörde, benötigt wie 
bisher beidseitige Gehwege auf der Th.-Heuss-Str-Brücke , da es sich 
um eine klassifizierte Straße (Kreisstraße)  handelt.


Für die Brücken sind separate Genehmigungsverfahren mit 
Detailplanungen erforderlich (siehe EB Kap. 5.3.2.2, S. 78). 
Hier sind die spezifischen Anforderungen zu berücksichtigen. 
Die Genehmigungen sind durch die Baulastträger oder ggf. das 
RPK zu beantrangen.


12 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Weiterhin halten sie es für wünschenswert, wenn auch die Brücke 
Kleine Bahnhofstr. beidseitige Gehwege erhält. Wenn das nicht geht, 
sind sie mit der jetzigen Planung, sprich dem Gehweg auf der Ostseite 
der Brücke, einverstanden.


siehe Ziffer 11


13 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Umweltplanung allgemein: Plannummern in den Plänen bitte 
ergänzen. Ebenso sind die Legenden oftmals nicht ausreichend.


Der Hinweis wurde geprüft und im Rahmen der Finalisierung 
der Unterlagen berücksichtigt.


14 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Umweltplanung: Plan 14-01 Unterhaltungskonzept: Was ist der 
Unterschied zwischen geraden und ungeraden Jahren?


Der Hinweis wurde geprüft und das Unterhaltungskonzept 
entsprechend weiter konkretisiert.


15 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Plan Unterhaltungszonen: widerspricht sich im Bereich des 
Ökogrundstücks (Flst. 5955). Laut Grunderwerbsplan ist es eine 
vorübergehende Nutzung, während dort auf städtischem Flst. eine 
Unterhaltungszone 3 vorgesehen ist. Wer unterhält auf wessen 
Kosten?


Der Hinweis wurde geprüft und die Darstellung korrigiert; siehe 
hierzu Nr. 8. Das Land ist später für die Unterhaltung auf den 
erworbenen Flächen zuständig.


16 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


entfallende Birkenallee entlang der Leimbachstr.: Als Ersatzpflanzung 
sind nur 8 Bäume vorgesehen. Ist eine höhere Anzahl möglich, um den 
Alleencharakter zu erhalten?


Eine Erhöhung der Anzahl von standortgerechten 
Neupflanzungen wurde geprüft und in der Planung 
berücksichtigt. Gleichzeitig wurde ein Versetzen der geplanten 
Baumstandorte von der Böschungsoberkante am Leimbach auf 
die Ebene (bisherige Linie parallel zur Straße) vorgesehen.


17 E-Mail der Stadt 
Leimen vom 


23.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


Zuletzt bitten wir um Mitteilung, bis wann mit der Fertigstellung der 
Genehmigungsplanung und dem Beginn des 
Planfeststellungsverfahrens zu rechnen ist. 


Die Einreichung der Planfeststellungsunterlagen ist für das 2. 
Halbjahr 2016 vorgesehen. Vorab sind Besprechungen mit den 
kommunalen Partnern zur Kostenverteilung durchzuführen 
(siehe Dokumentation 3. PBK-Sitzung).
Ergänzung 12.04.2017: Die Einreichung des 
Planfeststellungsantrages ist nun erfolgt.


18 E-Mail der Gemeinde 
Sandhausen vom 


15.03.2016 im Vorfeld 
zur 3. PBK-Sitzung


FAQ: Wann wird mit der Umsetzung der Maßnahmen begonnen? siehe Dokumentation 3. PBK-Sitzung


19 Mündliche 
Anmerkung der 


Flussgebiets-behörde 
am 29.03.2016  im 


Nachgang zum PBK 


Der ökol. Trittstein "Sohlverziehungsstrecke" sollte als einzige 
Fließstrecke mit höherer Sohlneigung und damit höheren 
Fließgeschwindigkeiten auch bei Mittelwasser detaillierter dargestellt 
werden (ökol. Funktionsräume verdeutlichen).


Die Anregung wurde aufgenommen durch die Planungsbüros 
umgesetzt. Es wurde ein neues Querprofil in die Planung 
aufgenommen, welches das Profil in einem Teilbereich mit 
Berme und Niedrigwasserrinne, jedoch ohne die sohlgleichen 
Querriegel zeigt.


20 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 31.03.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Geotechnisches Gutachten: Dämme landseitig min. 1:2,2, bei 
Befahren 1:2,5; in E-Bericht zusätzlich übernehmen.


Die geplante landseitige Böschungsneigung ist 1:2,2 oder 
flacher. Die Aussage im geotechnischen Gutachten bezieht 
sich auf die Befahrbarkeit der Dämme im Hochwasserfall. Im 
Erläuterungsbericht ist erläutert, dass die Dämme im 
Hochwasserfall nicht befahren werden (EB Kap. 2.6, S. 19).


21 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 31.03.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Erläuterungsbericht, Seite 39: Verweis auf Anlage 12.1.5.1 und 
12.1.5.2 überprüfen.


Verweis wurde geprüft. Die Darstellung im Erläuterungsbericht 
und in den Anlagen ist korrekt.


22 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 31.03.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Dto., S. 71: Im Text muss es m. E. Abb. 4.14 heißen. Text wurde angepasst


23 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 31.03.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Dto., S. 87: Beschreiben, wie der Wühltierschutz eingebaut wird. Aus 
meiner Sicht muss ein Drahtgeflecht ausreichend überdeckt sein, um 
Verletzung von Tieren weitestgehend auszuschließen.


Wurde im Erläuterungsbericht entsprechend berücksichtigt.
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24 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 31.03.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Dto., S. 92: Das Land entscheidet sich anstelle der vom Gutachter 
vorgeschlagenen Bentonitmatte für eine 50 cm starke 
Dichtungsschicht. Sporne zur Verhinderung von Unterspülen / Erosion 
dürfte dann nicht erforderlich werden.


Die Herstellung von Spornen ist nicht vorgesehen.


25 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 01.04.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Die Abschnitte, in denen die tiefer gelegte Gewässersohle in 
durchlässiger Bodenschichten eingreift und die abgedichtet werden 
sollen, sind ermittelt und sollen noch exakter abgegrenzt werden. 


Die Festlegung der exakten Ausdehnung der erforderlichen 
Sohldichtung erfolgt im Zuge der Ausführungsplanung mit 
weiteren Untersuchungen. Im Zuge der Aktualisierung der 
Entwurfsplanung haben bereits Verfeinerungen stattgefunden.


26 E-Mail des 
Wasserrechtsamtes 
vom 01.04.2016 im 


Nachgang zur 3. PBK-
Sitzung


Die Standorte der Überwachungspegel sind abgestimmt. Die 
Grundwasserpegel bedürfen einer wasserrechtlichen Erlaubnis in 
deren Rahmen die Beschreibung der Messtellen mit dem GWDB-
Editor und die Datenübertragung per LABDÜS in die 
Grundwasserdatenbank durch uns vorgegeben werden wird.


Die Mitbeantragung der wasserrechtlichen Erlaubnis im 
Rahmen des Planfeststellungsantrages wurde nach 
Abstimmung mit dem Wasserrechtsamt vorgenommen. Die 
weiteren Schritte zur Aufnahme in die Grundwasserdatenbank 
werden im Zuge der Ausführungsplanung bzw. der 
Bauausführung im Benehmen mit dem Wasserrechtsamt 
vorgenommen.


Regierungspräsidium Karlsruhe, Landesbetrieb Gewässer, Ref. 53.1


Stand: Juni 2016, ergänzt 06.06.2016, 12.04.2017
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 


ABTEILUNG 5 - UMWELT 


Regierungspräsidium Karlsruhe · 76247 Karlsruhe 


 
 
Projektbegleitkreismitglieder 
 
gemäß E-Mail-Verteiler 
 


Karlsruhe 23.03.2016 


Name Ralf Hübner 


Durchwahl 0721 926-7615 


E-Mail Ralf.Huebner@rpk.bwl.de 


Aktenzeichen 53.1-8960.21 / 


Leimbach/Hardtbach Maßnahme 4   


(Bitte bei Antwort angeben) 


 


Projektbegleitkreis „Leimbach-Unterlauf“ 
Einladung zur 3. Sitzung des Projektbegleitkreises am 24.03.2016 in Sandhausen 
 
Anlage 
Programm  


 


Sehr geehrte Damen und Herren, 
 


wie bereits angekündigt laden wir Sie zur 3. Sitzung des Projektbegleitkreises herzlich  


ein: 


Donnerstag, 24. März 2016 um 14 Uhr 


im Ratssaal des Rathauses Sandhausen,  


Bahnhofstraße 10,  Sandhausen 
 
 


In der dritten Sitzung möchten wir Ihnen insbesondere die Änderungen an der Planung, 


die seit unserer letzten Veranstaltung erfolgt sind, vorstellen und mit Ihnen gemeinsam 


besprechen. Zudem wollen wir Ihnen in der aktiven Phase noch einmal einen Überblick 


über die Gesamtplanung an ausgehängten Plänen geben und anschließend über die 


weitere Öffentlichkeitsbeteiligung beraten. 


 


Im Mittelpunkt der 3. Projektbegleitkreissitzung steht neben der Information auch diesmal 


wieder der gemeinsame und offene Austausch zum Projekt „Ausbau Leimbach-Unterlauf“.  


 


Ziel aller Teilnehmenden in der letzten Sitzung war, die Abstimmung zum Planungsprojekt 


in der 3. Sitzung abzuschließen und baldmöglichst wieder in das 


Planfeststellungsverfahren einzusteigen. Zur Vorbereitung haben wir Ihnen zahlreiche 


Unterlagen im Vorfeld übersendet. Neben dem aktuellen Planungsstand zu Wasserbau- 


und Umweltplanung auch die Entwürfe zu den „Häufigen gestellten Fragen und Antworten 
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(FAQ)“ sowie unsere Antwortvorschläge auf  die Bürgerfragen aus der Öffentlichkeits-


beteiligung. 


 


Wir freuen uns auf Ihr Kommen.  


 


 


 
Mit freundlichen Grüßen 
 


 
Ralf Hübner 
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TEILNEHMENDE  


 
der 3. Projektbegleitkreissitzung zum Ausbau Leimbach-Unterlauf 


zwischen der 
Kirchheimer Mühle und dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch 


am 24. März 2016 im Rathaus der Gemeinde Sandhausen 
 
 
Organisation Teilnehmer 
Bürgerinnen und 
Bürger 


2 bei der Informationsveranstaltung am 29. Juli 2014 ausgewählte interessierte Bürger 
2 bei der nicht öffentlichen Informationsveranstaltung am 30. Oktober 2014 ausgewähl-
te Grundstückseigentümer 


Kommunen Gemeinde Nußloch – 1 Teilnehmer 
Gemeinde Sandhausen – 2 Teilnehmer 
Stadt Leimen – 2 Teilnehmer 
Stadt Heidelberg – entschuldigt 


Verbände Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) – 1 Teilnehmer (Landesver-
band Baden-Württemberg e.V.) 
Naturschutzbund Deutschland (NABU) – 2 Teilnehmer (Landesverband Baden-
Württemberg e.V.) 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg (LNV) – 1 Teilnehmer 
Abwasserzweckverband Untere Hardt – 1 Teilnehmer 
Zweckverband Wasserversorgung Hardtgruppe – entschuldigt  
Nachbarschaftsverband Heidelberg–Mannheim – entschuldigt 


Behörden Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Wasserrechtsamt) – 1 Teilnehmer 
Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis (Amt für Landwirtschaft und Naturschutz) – 1 Teil-
nehmer 
Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 51 (Recht und Verwaltung; Öffentlichkeitsar-
beit) – 1 Teilnehmer 
Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 52 (Gewässer und Boden; Flussgebietsbehör-
de) – 1 Teilnehmer 
Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 53.2 (Landesbetrieb Gewässer; Bau und Be-
trieb) – 1 Teilnehmer 
Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) – 1 
Teilnehmer 


Vorhabenträger Regierungspräsidium Karlsruhe Referat 53.1 (Landesbetrieb Gewässer; Planung) – 3 
Teilnehmer 


Ingenieurbüros Ingenieurbüro Wald + Corbe – 2 Teilnehmer 


Gesellschaft für angewandte Ökologie und Umweltplanung – 2 Teilnehmer 


Projektsteuerung 
und Moderation 


wat Ingenieurgesellschaft mbH – 3 Teilnehmer 
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 


ABTEILUNG 5 - UMWELT 


 


3. Projektbegleitkreissitzung  


Ausbau Leimbach-Unterlauf  


zwischen der Kirchheimer Mühle und dem Hochwasserrückhaltebecken Nußloch 


 


24. März 2016, 14:00 - 17:30 Uhr 


im Ratssaal des Rathauses Sandhausen,  


Bahnhofstraße 10,  Sandhausen 


 


 


Vorschlag zum Programm 
 


Moderation: Dr. Peter Henigin, wat Ingenieurgesellschaft mbH  


 
1. Begrüßung   


Gemeinde Sandhausen   


2. Einführung und Sachstand  


Regierungspräsidium Karlsruhe  


3. Informationen  zu den Änderungen der Planung seit Frühjahr 2015   


Planungsbüros Wald & Corbe, GefaÖ  


4. Gemeinsamer Austausch und Fragerunde zur Gesamtplanung an Stellwänden 


   


5. Fortsetzung der Öffentlichkeitsbeteiligung  


   


6. Zusammenfassung und Ausblick   
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3. Projektbegleitkreissitzung


zum Ausbau Leimbach-Unterlauf 


Kirchheimer Mühle bis HRB Nußloch
(Maßnahme 4)


Hochwasserschutz-, Dammsanierungs-
und Gewässerökologieprojekt


Im Ratssaal des Rathauses Sandhausen
24. März 2016
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• Geotechnische Untersuchungen


• Beispiele zu weiteren Planungsänderungen


• Aktueller Kostenstand
• Beispiele zu Vorschlägen, die nicht berücksichtigt


werden konnten


• Umweltplanung


Überblick
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Geotechnische Detailuntersuchung, 
Setzungsgutachten und Sohlabdichtung
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Ausführung von geotechnischen Detailuntersuchungen


 Verifizierung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Bereich von nah an 
den Leimbach angrenzenden Gebäuden


Detailuntersuchung im Bereich von Bauwerken


Nachweis der Standsicherheit des neu geplanten Deiches im Bereich der 
Retentionsfläche


Nachweis der Standsicherheit der neu geplanten Hochwasserschutzmauer 
und Spundwand im Bereich der Hermann-Löns-Str.
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Verifizierung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Bereich von
nah an den Leimbach angrenzenden Gebäuden


 Bereich Kirchheimer Mühle, Hdbg.-Kirchheim (etwa von km 14+840 - km 14+870)


 Bereich oberhalb Bahnhofstr., Sandhausen/ St. Ilgen (etwa von km 16+680 - km 16+710)


 Bereich Leimbachbrücke, Sandhausen/ St. Ilgen (etwa von km 17+000 - km 17+020)


 Bereich unterhalb Bahnhofstr., St. Ilgen (etwa von km 17+350 - km 17+370)


 Bereich oberhalb Theodor-Heuss-Str., St. Ilgen (etwa von km 17+570 - km 17+600)
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Beispiel: Bereich unterhalb Bahnhofstr., St. Ilgen (etwa von km 17+350 - km 17+370)


Verifizierung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Bereich von
nah an den Leimbach angrenzenden Gebäuden


März 2016:


Erfordernis einer bereichsweisen Rückverankerung der Bohrpfahlwand!


Druckausbreitungswinkel 


Januar 2015:
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 Bereich Stauhaltungskanal DN 2000, Sandhausen/ St. Ilgen (etwa bei km 16+589)


 Brücke Bahnhofstr. Bauwerk Nr. 6618-577, Sandhausen/ St. Ilgen (km 16+651 – 16+662)


Detailuntersuchung im Bereich von Bauwerken
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Detailuntersuchung im Bereich von Bauwerken


Kanal DN 2000 unterquert schräg den Leimbach über etwa 70 m Länge


Beispiel: Bereich Stauhaltungskanal DN 2000, Sandhausen/ St. Ilgen (etwa bei km 16+589)


DN 2000
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Detailuntersuchung im Bereich von Bauwerken


März 2016:


Erfordernis einer Überbauung des Kanals im Bereich des Blocksteinsatzes mittels 
Jochbalken (Lastableitung über Bohrpfähle in den tragfähigen Untergrund)!


Beispiel: Bereich Stauhaltungskanal DN 2000, Sandhausen/ St. Ilgen (etwa bei km 16+589)


Gering tragfähige und 
setzungsfähige Böden 


unterhalb Leimbachsohle


Mudde + Torf


Januar 2015:
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Detailuntersuchung im Bereich von Bauwerken


Nachteil:
• Dauerhafte Überbauung des Kanals!


Alternativvorschlag des 
Abwasserverbandes Untere Hardt:


• Verlegung des Kanals westlich der Hochhäuser 
im Bereich der Bahnhofstraße (blaue Linie)


• Weitere Abstimmung mit dem Abwasserverband 
erforderlich


Beispiel: Bereich Stauhaltungskanal DN 2000, Sandhausen/ St. Ilgen (etwa bei km 16+589)
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Setzungsgutachten


• Keine Beeinflussung des natürlichen Grundwasserspiegels 
durch die Tieferlegung der Bachbettsohle


• Auftreten von Setzungen im Baugrund infolge der Absenkung 
des Leimbachwasserspiegels ist nicht zu erwarten


Besteht die Gefahr von Setzungen für nah an den Leimbach angrenzende 
Wohnbebauungen aufgrund der geplanten Sohltieferlegung?


Die Ergebnisse des geotechnischen Gutachtens 2015 zeigen: 
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Sohlabdichtung


Durch Tieferlegung bereichsweise Aushub bis in den Bereich der durchlässigen 
und setzungsfähigen Schichten:


 Einbringen einer Sohlabdichtung (violette Bereiche)


Hinweis: Ausdehnung ist i.Z. der Ausführungsplanung abschließend festzulegen


Neu ermittelte Bereiche
Bekannter Bereich
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Beispiele zu weiteren 
Planungsänderungen seit Januar 2015
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Inanspruchnahme von Grundstücken


Januar 2015: März 2016:


Beispiel: Bereich Kleingärten, St. Ilgen (etwa km 16+870)


Eingriffsreduzierung durch Erstellung eines Wendehammers!
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Inanspruchnahme von Grundstücken


Januar 2015:


Beispiel: Bereich oberhalb Brücke Massengasse, Nußloch (etwa km 19+312)


Zusätzlicher Eingriff zur Verbesserung der Gewässerunterhaltung
(Unterhaltungsweg als Grasweg)!


März 2016:
Erhöhter Eingriff
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Inanspruchnahme von Grundstücken


Januar 2015:


März 2016:


Breite Unterhaltungsweg 3 m; Eingriff in angrenzende landwirtschaftl. Flächen


Breite Unterhaltungsweg 2,50 m; Reduzierung Eingriff auf vorh. Wegeflurstück


Beispiel: Bereich Retentionsfläche, Nußloch (etwa km 18+400)


Reduzierter Eingriff
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Anpassungen Sohlabsturz


Januar 2015:


März 2016:


Ausbildung einer pendelnden Niedrigwasserrinne, Einbringen von Störsteinen, sohlebene Riegel


Bereich Massengasse, Nußloch (km 19+364 bis km 19+223)
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Anpassungen Retentionsfläche


Januar 2015:


März 2016:


Erstellung eines Deichs
vor der B3-Straßenböschung


Anschüttung der B3-
Straßenböschung


Auffüllung
hmax = 60 cm


Auffüllung 
hmax = 35 cm


Bereich Retentionsfläche, Nußloch (km 18+700 bis km 18+200)


hmax


hmax


Vorh. Wegeflurstück


Vorh. Wegeflurstück
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Anpassungen Retentionsfläche


Januar 2015:


Erhöhung der Auffüllung in der Fläche 
zur verbesserten Entleerung nach Einstau!


März 2016:


Bereich Retentionsfläche, Nußloch (km 18+700 bis km 18+200)
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Anpassungen Retentionsfläche


Januar 2015:


März 2016:


Zur Entleerung:
Offener Graben


Zur Entleerung: 
Verrohrung DN 300


Mögliche 
Fischfalle!!


Bereich Retentionsfläche, Nußloch (km 18+700 bis km 18+200)
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Anpassungen Unterhaltungswege


Januar 2015: März 2016:


Mindestanforderung aus Sicht von Betrieb und Unterhaltung:


•Zumindest einseitig Anlage eines Schotterweges
•Unterhaltungswegbreite 2,50 m


Beispiel: Bereich Kleingärten unterhalb Brücke L598, Sandhausen (etwa km 15+550)


SchotterwegSchotterrasenweg
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Aktueller Kostenstand
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(Stand: 18. Januar 2016)


Gesamtsumme Herstellungskosten (brutto)


• Vorgaben Geotechnik: Bohrpfahlwände, Rückverankerung


• Neubau Brückenbauwerk, Maßnahmen am Kanal DN 2000


• Detailliertere Betrachtung der Retentionsfläche, 
Zukauf von Bodenmaterial zur Herstellung der Anschüttung 


Gründe für die Kostensteigerung: 


Juli 2014/März 2015


Januar 2016


29,8 Mio. Euro


32,6 Mio. Euro
davon: ca.  1,5 Mio. Euro Brücken und Querbauwerke


ca.  1,8 Mio. Euro querende Leitungen
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Beispiele zu Vorschlägen, die nicht 
berücksichtigt werden konnten
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Nicht umgesetzte Anpassungsvorschläge


Die Planung musste im Hinblick auf den Erhalt der ökologischen 
Trittsteinfunktion wieder an den Planungsstand Juli 2014 angepasst werden!


Januar 2015:


März 2016:


Beispiel: Bereich Kleingärten oberhalb Kirchheimer Mühle, Sandhausen (etwa km 15+200)







Systemplanungen für Wasser und Umwelt


Hochwasserschutz Selketal
HRB Strassberg


Hochwasserschutzkonzeption
Leimbach / Hardtbach, Maßnahme 4


Baden-Württemberg


Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 5 - UmweltSystemplanungen für Wasser und Umwelt


Hochwasserschutz Selketal
HRB Strassberg


Hochwasserschutzkonzeption
Leimbach / Hardtbach, Maßnahme 4
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Nicht umgesetzte Anpassungsvorschläge


Sowohl Abtrag des Deiches, als auch Erhalt des Deiches 
bringt die Rodung der Fichtenreihe mit sich!


Januar 2015/
März 2016:


Alternative:


Beispiel: Bereich Kleingärten oberhalb Brücke L598, Sandhausen (km 16+200)


Linksseitiger 
Zwangspunkt: Kanal


Erhalt des 
vorhandenen Deiches 


 Deichsanierung, 
Gehölze nach DIN 


unzulässig


Gewässereinengung
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Umweltplanung
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Eine Dämpfung der 
Schallausbreitung durch 
Bewuchs (z.B. Bäume) ist 
nicht zu berücksichtigen.
(Lärmschutzgutachter)


Lärmschutzmaßnahmen 
sind im vorliegenden 
Projekt nicht erforderlich.


Auf den neuen Ufer-
böschungen werden 
standortgerechte Bäume 
gepflanzt.


Variantenbetrachtung im Bereich Kleingärten oberhalb Brücke L598, 
Sandhausen (km 16+200) aus Sicht der Umweltplanung
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Variante 1
Damm am Fuß der Straßenböschung
kein Eingriff in § 30 Biotop


Variante 2
Damm wird nach Osten verlegt, 
Zuwegung am Fuß der 
Straßenböschung möglich,
kein Eingriff in § 30 Biotop


Variante 3
Anschüttung Damm an die 
Straßenböschung
Eingriff in § 30 Biotop


Varianten Dammgestaltung Retentionsfläche Nußloch 
(2015)
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Variante 1 und 2: 
aus hydraulischer Sicht ist die Zielerreichung des Hochwasserschutzziels ab 
St. Ilgen nicht gesichert


Variante 3 daher planerisch weiter verfolgt. 


Die Gewährleistung der Hochwassersicherheit in den unterstromig anliegen-
den Gemeinden ist vorrangig zu betrachten. Der Eingriff in die bestehende 
Feldhecke kann durch Ersatzpflanzungen in räumlicher Nähe vollständig 
ausgeglichen werden. 


Varianten Dammgestaltung Retentionsfläche Nußloch (2014 - 2015)


Varianten 
Eingriff §30-


Biotop 


Eingriffsminimierung 
durch 


Ersatzanpflanzung mit 
Gehölzen 


Volumengewinn 
bzw. -verlust 


[m³]  


Hochwasser- 
schutzwirkung 


1 minimal minimal Verlust 1.000 reduziert  
2 nein keine Verlust 1.700 stärker reduziert  
3 ja erforderlich - maximal 
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Boden- und Grundwasserschutzkonzept


Aushub anstehender Auelehme im Zuge der geplanten 
Sohltieferlegung, stellenweise bis zu anstehenden, 
durchlässigen Sanden 


• Konflikt: Potenzielle Beeinträchtigung des Grundwassers 
durch Infiltration von Schadstoffen aufgrund verringerter 
filterwirksamer Deckschichten 


Überstauung der Retentionsfläche bei Hochwasser-
ereignissen mit kleinen Jährlichkeiten


• Konflikt: Potenzielle Verschlechterung des Bodens durch 
Anreicherung von Schadstoffen durch diffuse 
Belastungen aus Misch- u. Regenwassereinleitungen 
sowie Schwermetallbelastungen 


Vermeidung: Infiltration belasteten Leimbachwassers in den 
Grundwasseraquifer und Verschlechterung des Bodens 
müssen ausgeschlossen werden.
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Langfristiger Schutz von Grundwasser- und 
Boden durch Qualitätskontrollen (Monitoring): 


• Neue Grundwassermessstellen im Umfeld 
der für das Grundwasser potentiell kritischer 
Abschnitte


• Zwei Erkundungspunkte in der 
Retentionsfläche zur Bodenüberwachung


• Beginn des Monitorings vor Baubeginn, 
danach für die Dauer des Baufortschritts


• Analyseparameter sind gebietsspezifische 
Schwermetallbelastungen sowie diffuse  
Belastungen aus Misch- und Regenwasser-
einleitungen in der Retentionsfläche
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Altlasten


Auswertung des Altlastenkatasters 
Rhein-Neckar-Kreis zu Altstandorten/ 
Altlablagerungen im Nahbereich des Leimbachs


Zwei Standorte durch Böschungsabtrag und 
Wegebau tangiert: 


• Altstandort (Tabakmanufaktur) in Sandhausen: 
Standort durch geplanten Unterhaltungsweg nur 
am östlichen Rand tangiert


• Altablagerungsfläche „Im kurzen Gewann“ und 
Altstandort „Beschichtungen Förster“ 
Gemarkung Nußloch: weiterer 
Untersuchungsbedarf notwendig 
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Altablagerungsfläche „Im kurzen Gewann“, 
Gemarkung Nußloch: 
Altablagerung mit Eternitabfällen und erhöhten 
Arsenwerten 


Altstandort „Beschichtungen Förster“: erhöhte 
MKW-Belastungen innerhalb eines ehemaligen 
Werkstattgebäudes


• Ausbreitung bis zur Uferböschung des 
Leimbachs nicht auszuschließen, Gefahr 
potenzieller Freisetzung von MKW durch 
Bauarbeiten  


• Zusätzliche Bohrungen in der Uferböschung in 
Grundwasserfließrichtung der MKW-Belastung 
im Juli 2015, in keiner der Bohrungen wurden 
erhöhte MKW-Gehalte festgestellt
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Gewässerunterhaltungs-
konzept


Abgestufte Unterhaltungs-
zonen zur eigen-
dynamischen Entwicklung 
in den dafür bereit-
gestellten Gewässer-
abschnitten und 
gleichzeitig zur Gewähr-
leistung der 
Hochwassersicherheit 
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Hochwasserschutzkonzeption 


Leimbach/Hardtbach, Maßnahme 4


Zone 1Zone 2Zone 3 Zone 3







Hochwasserschutzkonzeption Leimbach/Hardtbach
Maßnahme 4


Regierungspräsidium Karlsruhe
Abteilung 5 - Umwelt


Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!








Öffentlichkeitsbeteiligung: 


Fortschreibung 


„Beteiligungsfahrplan“  


 


Ausbau Leimbach-Unterlauf  


zwischen HRB Nußloch und Kirchheimer Mühle 


3. Sitzung Projektbegleitkreis, 24. März 2016 







„Beteiligungsfahrplan März 2015“  


Leimbach-Unterlauf 


 


 


 


 


 


24.3.2016 Projektbegleitkreis Leimbach - Öffentlichkeitsbeteiligung 


öffentlicher Bürgerabend (Juli ´14) 


Eigentümerabend (Nov ´14) 


Projektbegleitkreis 


Homepage zum Projekt 


Projekt – Email und Ansprechpersonen 


Pressearbeit 


Juli Nov Jan März 


2  0  1  4   


Juni 


2  0  1  5   


öffentlicher Bürgerabend 


2  0  1  6   


Antragsstellung  


Sept Dez 







„Projektbegleitkreis“  


Leimbach-Unterlauf 


24.3.2016 Projektbegleitkreis Leimbach - Öffentlichkeitsbeteiligung 


Projektbegleitkreis 


Antragsstellung  


1. Sitzung 


am 18.11 


Exkursionen 


30.1 und 6.2 


2. Sitzung 


am 11.3 


1. Sitzung am 18.11 
- Erwartungen und Themen 


- inhaltliche Diskussion 


- Beteiligung 


- Arbeit PBK; Wunsch 


Exkursionen (30.1 und 


6.2) 


2. Sitzung am 11.3 
- aktueller Planungsstand 


- Kosten und Alternative 


- inhaltliche Diskussion 


- Beteiligungsfahrplan 


- Vorbereitung Häufig 


gestellte Fragen 


2  0  1  7  


3. Sitzung 


am 24.3 


Juli Nov Jan März 


2  0  1  4   2  0  1  5   2  0  1  6   


März 


3. Sitzung am 24.3 
- Übersicht über Änderungen 


- Gemeinsamer Austausch 


und offene Fragerunde 


- Beteiligungsfahrplan 


- Abschluss: Häufig gestellte 


Fragen 


Email-


Austausch 


Email-Austausch 
- Infoblatt zum 


Projekt Leimbach-


Unterlauf 


4. Sitzung  







Entwurf „Beteiligungsfahrplan März 2016“  


Leimbach-Unterlauf 


 


 


 


 


 


24.3.2016 Projektbegleitkreis Leimbach - Öffentlichkeitsbeteiligung 


öffentlicher Bürgerabend (Juli ´14) 


Eigentümerabend (Nov ´14) 


Projektbegleitkreis 


Homepage zum Projekt  


                   Dokumentation Bürgerabende, Eigentümerabend, PBK,  


Projekt – Email und Ansprechpersonen 


Juli Nov Jan März 


2  0  1  4   2  0  1  5   2  0  1  6   


Antragsstellung  


März 


2  0  17 


öffentlicher Bürgerabend  


zur Vorbereitung förmliches Verfahren 


Faltblatt 


Pressearbeit 


 < Alternative > 


Offenlage 







 


Feedback Projektbegleitkreis Leimbach- Unterlauf 


 


• Öffentlichkeitsbeteiligung 


• Erwartungen 


 


 


 


 


 







Erwartungen an den Projektbegleitkreis Nov 2014 


24.3.2016 Projektbegleitkreis Leimbach - Öffentlichkeitsbeteiligung 


Offenheit 


Information 


Diskutieren 


Planung / Antragsunterlagen 


verbessern 







Vorschläge Öffentlichkeitsbeteiligung Nov 2014 


24.3.2016 Projektbegleitkreis Leimbach - Öffentlichkeitsbeteiligung 


Wie 
• Verständlichkeit  


• Kontinuität 


• Planungsziel 


Hochwasserschutz 


transparent 


• Weitere Planungsziele 


kommunizieren 


Was 
• Presse-Medienarbeit 


• Texte / Planunterlagen 


(Änderungen transparent) 


• Veranstaltungen 


(Exkursion, Bürgerabend) 


• Kooperation mit Dritten 


• Projektbegleitkreis 


Wer 
• ergänzend zu PBK-


Mitglieder 


• auch Öffentlichkeit 


• weitere 


Flächenpächter  







Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 


 


 


Wir freuen uns auf Ihr 


Feedback! 
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„Beteiligungsfahrplan“  


 


Ausbau Leimbach-Unterlauf  
zwischen HRB Nußloch und Kirchheimer Mühle 


 







Pressearbeit 


„Beteiligungsfahrplan März 2016“  
Leimbach-Unterlauf 


 
 
 
 
 


Stand 24.3.2016 
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Projektbegleitkreis (PBK) 
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Juli Nov Jan März 
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März 


2  0  17 


öffentlicher Bürgerabend  
zur Vorbereitung förmliches Verfahren 


Offenlage 


Faltblatt 


Planunterlagen im Internet verfügbar  


Antragsstellung  
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Leimbach-Unterlauf 


Stand 24.3.2016 


Projektbegleitkreis 


Antragsstellung  


1. Sitzung 
am 18.11 


Exkursionen 
30.1 und 6.2 


2. Sitzung 
am 11.3 


1. Sitzung am 18.11 
- Erwartungen und Themen 
- inhaltliche Diskussion 
- Beteiligung 
- Arbeit PBK; Wunsch 


Exkursionen (30.1 und 
6.2) 


2. Sitzung am 11.3 
- aktueller Planungsstand 
- Kosten und Alternative 
- inhaltliche Diskussion 
- Beteiligungsfahrplan 
- Vorbereitung Häufig 


gestellte Fragen 


2  0  1  7  


3. Sitzung 
am 24.3 


Juli Nov Jan März 
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März 


3. Sitzung am 24.3 
- Übersicht über Änderungen 
- Gemeinsamer Austausch 


und offene Fragerunde 
- Beteiligungsfahrplan 
- Abschluss: Häufig gestellte 


Fragen 


Email-
Austausch 


Email-Austausch 
- Infoblatt zum 


Projekt Leimbach-
Unterlauf 


4. Sitzung  
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Ausbau Leimbach-Unterlauf  


 
Fragen und Antworten (FAQ) 


zum Hochwasserschutz-, Dammsanierungs- und Gewässerökologieprojekt  
Stand Juni 2016 


 
1. Welche Ziele werden mit dem „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ verfolgt und wie sollen 


diese erreicht werden? 


2. Warum wird der Leimbach zum Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) 
ausgebaut? 


3. Wie wirkt sich der Leimbachausbau auf das Grundwasser aus? 


4. Werden private oder öffentliche Grundstücke in Anspruch genommen? 


5. Wie und wann erfolgt der Grunderwerb? 


6. Muss während den Bauarbeiten mit Beeinträchtigungen gerechnet werden? 


7. Werden Dämme abgetragen und welche Anforderungen gelten für die zukünftig 
verbleibenden Hochwasserschutzdämme? 


8. Was bringt der „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ für die Natur? Welche ökologischen 
Aufwertungen sind geplant? 


9. Müssen Bäume gerodet werden? 


10. Wie lange könnten die Bauarbeiten dauern? 


11. Wer trägt die Projektkosten? 


12. Wie wird die Öffentlichkeit an der Planung zum „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ beteiligt? 


13. Wie sieht der geplante weitere Projektablauf aus? 


14. Wo finde ich weitere Informationen? 
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1. Welche Ziele werden mit dem „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ verfolgt und wie 
sollen diese erreicht werden? 


• Herstellung eines 100-jährlichen Hochwasserschutzes am Leimbach für Nuß-
loch, Leimen und Sandhausen: Hierfür werden Dämme zurückverlegt, Hoch-
wasserrückhalteflächen (Retentionsflächen) geschaffen, die Bachsohle ab-
schnittweise tiefer gelegt und die verbleibenden Dämme saniert. 


• Wesentliche Verbesserung der Gewässerökologie: Hierfür werden naturnahe 
Gewässerstrukturen innerhalb sogenannter ökologischer Trittsteine geschaffen. 
Die Trittsteine werden durch Gewässerabschnitte miteinander verbunden, in 
welchen Einbauten im Gewässer selbst, z.B. Einbau von Totholz in der Bach-
sohle, eingebracht werden. Hierdurch wird eine Strömungsvielfalt im Bach er-
zeugt und es kann sich eine für den Leimbach gewässertypische Tier- und 
Pflanzenwelt entwickeln. Die Durchgängigkeit im Gewässerabschnitt wird eben-
so vollständig hergestellt. Alle Maßnahmen dienen der Erreichung der Ziele der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). 


• Erhebliche Erleichterung bei der Unterhaltung des Leimbachs und der Dämme 
durch die Herstellung gewässerbegleitender Unterhaltungswege und Dammkro-
nenwege. 


• Verbesserung der Erlebbarkeit des Leimbachs für die Bevölkerung. Durch den 
abschnittsweisen Abtrag der vorhandenen Dämme wird der Leimbach für die 
Bevölkerung wieder sichtbar. Der Erlebniswert wird durch ein abwechslungsrei-
ches und lebendigeres Fließgewässer mit einer typischen Flora und Fauna ge-
steigert. Weiterhin werden abschnittsweise flachere Ufer gestaltet, so dass der 
Bach für die Bevölkerung zugänglich wird. 


 
2. Warum wird der Leimbach zum Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser 


(HQ100) ausgebaut? 


Die Verbesserung des Hochwasserschutzes dient dem Schutz der Bürgerinnen und 
Bürger und von Industrie- und Gewerbeanlagen. Dies ist ein wichtiges Ziel für die 
Gemeinden und für das Land. Bei einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) han-
delt es sich um ein Hochwasserereignis, das statistisch gesehen einmal in 100 Jah-
ren eintreten könnte. Wann dieses Hochwasserereignis eintritt ist nicht vorhersag-
bar. Die Erweiterung des Hochwasserschutzes von dem im Jahr 2007 geplanten 
Schutz vor einem 50-jährlichen Hochwasser (HQ50) auf den nunmehr geplanten 
Schutz vor einem 100-jährlichen Hochwasser (HQ100) am Leimbach hilft auf einer 
noch größeren Fläche Hochwasserschäden im Siedlungsbereich zu vermeiden. 
Dieser Schutzgrad wird deswegen auch von den Anliegerkommunen eingefordert. 
Nach Realisierung des Projekts können zudem die derzeit in den Überschwem-
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mungsgebieten vorhandenen wassergesetzlichen Einschränkungen wie z.B. Bau-
verbote entfallen. Überschwemmungsgebiete sind Gebiete, in denen ein Hochwas-
serereignis statistisch einmal in 100 Jahren zu erwarten ist. Weitere Informationen 
zur Hochwassergefahr im Projektgebiet finden Sie zusammen mit einer interaktiven 
Hochwassergefahrenkarte auf der Homepage des Landes unter 
www.hochwasserbw.de. 


 
3. Wie wirkt sich der Leimbachausbau auf das Grundwasser aus? 


Das Grundwasser liegt deutlich tiefer als der bestehende Leimbach. Diese Situation 
wird sich nach der Sohltieferlegung zwischen Absturz Nußloch und Kirchheimer 
Mühle nicht verändern. Es findet aktuell und zukünftig wenig bis kein Austausch 
zwischen dem Oberflächenwasser des Leimbachs und dem Grundwasser statt (In-
filtration). Neben dem Abstand tragen auch die relativ dichte Gewässersohle des 
Leimbachs und die darunterliegenden Bodenschichten dazu bei. Im Sinne der Vor-
sorge wird in Teilabschnitten mit geringeren Abständen zwischen der neuen Bach-
sohle und dem Grundwasser zudem eine zusätzliche Sohlabdichtung eingebaut.  


 
4. Werden private oder öffentliche Grundstücke in Anspruch genommen? 


Für den „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ werden zahlreiche Grundstücke von Privaten 
und Kommunen oder sonstige öffentliche Grundstücke benötigt. Zu unterscheiden 
ist, ob das entsprechende Grundstück dauerhaft oder nur zeitweise während der 
Bauphase unmittelbar betroffen ist. In den Grunderwerbsplänen und im Grunder-
werbsverzeichnis sind die Grundstücke dargestellt. 


• Die dauerhaft benötigten Grundstücke dienen dem Ausbau des Gewässers und 
der Dämme und werden vom Land Baden-Württemberg, vertreten durch den 
Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe erworben oder von 
den Kommunen zur Verfügung gestellt. 


• Die vorübergehend beanspruchten Grundstücke werden nur während der Bau-
phase benötigt. Sie werden anschließend wieder hergerichtet und können dann 
wie gewohnt genutzt werden. Sofern es für die Baumaßnahme nicht zwingend 
erforderlich ist, werden auf den vorübergehend beanspruchten Flächen bauliche 
Anlagen oder Bäume nicht entfernt. Zeitnah vor Baubeginn werden Gespräche 
mit den Grundstückseigentümern geführt wie die vorübergehende Nutzung des 
Grundstücks erfolgen sollte. 


 



http://www.hochwasserbw.de/
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Die Kommunen stellen insgesamt etwa ein Drittel der dauerhaft benötigten Flächen, 
die Wasserwirtschaftsverwaltung des Landes stellt alle seine Flächen am Leimbach 
zur Verfügung. 


 
5. Wie und wann erfolgt der Grunderwerb? 


Das Land Baden-Württemberg kauft nur Grundstücke, die dauerhaft für das Projekt 
„Leimbach-Unterlauf“ benötigt werden. Die Grunderwerbsverhandlungen durch das 
Land finden erst nach dem Planfeststellungsverfahren und der Erteilung eines be-
standskräftigen Planfeststellungsbeschlusses durch das Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis statt. 
 
Grundsätzlich orientieren sich die dann vorgelegten Kaufangebote an den Boden-
preisen für die von den Kommunen ermittelten Bodenrichtwerte. Sollten sich Hoch-
wasserschutzdämme auf Grundstücken befinden, die bereits derzeit eine Nutzung 
durch den Eigentümer ausschließen, sind Einzelfallregelungen zu treffen. Die Fest-
legung der Höhe des zu erzielenden Grundstückpreises ist nicht Gegenstand des 
Planfeststellungsverfahrens. 


 
6. Muss während den Bauarbeiten mit Beeinträchtigungen gerechnet werden? 


Durch die Bauarbeiten am Gewässer kommt es zeitweilig zu erhöhtem LKW-
Verkehr und Maschineneinsatz. Entlang des Gewässers müssen außerdem größe-
re Mengen an Baumaterial und Oberboden gelagert und transportiert werden. In 
beengten Gewässerabschnitten muss auch im Bach selbst gearbeitet werden. Da-
her kommt es zeitweise zu erhöhtem Lärm oder zu kurzzeitigen Sperrungen von 
Straßen- oder Wegeverbindungen.  
 
Flora und Fauna können zum Beispiel durch Erschütterungen, Störungen und Lärm 
beeinträchtigt werden.  
 
Zur Vermeidung und Minderung der genannten Beeinträchtigungen werden ent-
sprechende Maßnahmen ergriffen, die im Landschaftspflegerischen Begleitplan 
(LBP) beschrieben sind. Im Zuge der Umsetzung der Baumaßnahme wird zu dem 
eine ökologische Baubegleitung beauftragt. 
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7. Werden Dämme abgetragen und welche Anforderungen gelten für die zukünf-
tig verbleibenden Hochwasserschutzdämme?  


Das Projekt „Leimbach-Unterlauf“ sieht vor, die für den Hochwasserschutz nicht 
mehr benötigten Dammabschnitte weitestgehend abzutragen. Dies ist zwischen 
dem Absturz Nußloch und der Kirchheimer Mühle möglich, da hier die Gewässer-
sohle als Ersatz für eine mit erheblichen Eingriffen verbundene Dammsanierung tie-
fer gelegt wird. An einigen Stellen, an denen z.B. in private Grundstücke durch den 
Dammabtrag erheblich eingegriffen werden müsste, wird der vorhandene Damm 
belassen. 


 
Die nach Projektdurchführung verbleibenden Dämme haben die Funktion, das 100-
jährliche Hochwasser schadlos abzuführen und entsprechen dann den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik. Bei der Höhe der Dämme ist, zusätzlich zum 
Wasserspiegel des 100-jährlichen Hochwassers, ein Sicherheitsabstand zur 
Dammkrone (ein sogenannter Freibord) zu berücksichtigen. Die Dämme müssen 
wie bisher regelmäßig unterhalten werden. Beispielsweise werden die Böschungen 
gemäht. In einem Unterhaltungskonzept, welches den Antragsunterlagen beiliegt, 
werden die erforderlichen Arbeiten beschrieben und im Hinblick auf ökologische Be-
lange terminiert. 


 
8. Was bringt der „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ für die Natur? Welche ökologi-


schen Aufwertungen sind geplant? 


Ein wichtiges Ziel des Projektes „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ ist die Verbesserung 
der Gewässerökologie zur Umsetzung der Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG). Hierfür werden lebensraumtypische Gewässerstrukturen hergestellt, so 
dass sich eine naturnahe Ufer- und Auenvegetation mit einer vielfältigen Flora und 
Fauna entwickeln kann. Weiterhin wird die ökologische Durchgängigkeit, das heißt 
die Durchwanderbarkeit  des Fließgewässers für Fische und andere Gewässerle-
bewesen wieder hergestellt. Im Einzelnen sind folgende ökologischen Bausteine 
geplant: 


• Am Leimbach werden abschnittsweise sogenannte „ökologische Trittsteine“ ge-
staltet. Dabei werden beispielsweise auf Teilabschnitten Ufer- und Sohlenbefes-
tigungen entfernt und ein geschwungener Bachabschnitt gestaltet. Hier können 
sich dynamisch Steil- und Flachufer entwickeln und sich die typischen Tiere und 
Pflanzen eines naturnahen Fließgewässers ansiedeln. 


• Diese räumlich begrenzten „ökologischen Trittsteine“ werden durch sogenannte 
„Instream-Maßnahmen“ (punktuelle Verbesserungen im Mittelwasserbett) mitei-
nander verbunden. Hierzu gehören beispielsweise die Schüttung von Kiesbän-
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ken, das Einbringen von Totholz oder das Pflanzen von Erlen und Weiden an 
geeigneten Stellen. Diese werden gesichert, um ein Wegschwemmen zu verhin-
dern. 


• Die Durchgängigkeit des Leimbachs wird durch den Rückbau heute vorhande-
ner Wanderhindernisse wieder hergestellt. Die Abstürze bei der Kirchheimer 
Mühle und oberhalb der Massengasse in Nußloch werden so umgebaut, dass 
Fische und Kleinstlebewesen den Leimbach wieder durchgängig besiedeln kön-
nen. Die geplanten Maßnahmen sind in der Wasserbauplanung und im Land-
schaftspflegerischen Begleitplan in Text und Karte beschrieben. 


 
 


9. Müssen Bäume gerodet werden? 


Im Zuge des Projektes „Leimbach-Unterlauf“ müssen einige, teilweise markante 
Gehölze gerodet werden. Dies erfolgt ausschließlich dort, wo es für die Baumaß-
nahme oder die Standsicherheit der Hochwasserschutzdämme unerlässlich ist. 
Durch konkrete Planungsoptimierungen können nun jedoch wertvolle Altbäume, 
beispielsweise im Bereich der Kirchheimer Mühle erhalten werden. Die Gehölzro-
dungen sind nicht nur ein Verlust für verschiedene Tierarten, u.a. Vögel und Holzin-
sekten, sondern stellen auch eine Veränderung des Landschaftsbildes an diesen 
Orten dar. Der Verlust ist in der Bilanzierung des Eingriffs berücksichtigt. Als Aus-
gleich werden beispielsweise Neupflanzungen von standortgerechten Großbäumen 
und Sträuchern entlang des Leimbachs erfolgen und als Minderungsmaßnahme 
z.B. Nistkästen aufgehängt. Die Neupflanzungen sind im Landschaftspflegerischen 
Begleitplan in Text und Karte beschrieben bzw. flächengenau dargestellt. 


 
10.  Wie lange könnten die Bauarbeiten dauern? 


Nach Planfeststellung und Sicherstellung der Finanzierung sowie anschließender 
Bauvorbereitungsarbeiten könnte das Projekt in einer Bauzeit von 6-8 Jahren um-
gesetzt werden. 


 
11.  Wer trägt die Projektkosten? 


Die Projektkosten werden gemeinschaftlich vom Land Baden-Württemberg  und 
den beteiligten Kommunen getragen. Die Herstellungskosten betragen nach Kos-
tenberechnung von Januar 2016 etwa 33 Millionen Euro brutto. 
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12.  Wie wird die Öffentlichkeit an der Planung zum „Ausbau Leimbach-Unterlauf“ 
beteiligt? 


Zu unterscheiden ist die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung im Planfeststellungs-
verfahren durch das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und die nicht-förmliche Öf-
fentlichkeitsbeteiligung durch das Regierungspräsidium Karlsruhe als Vorhabens-
träger.  
 
Die im Zuge des Planfeststellungsverfahrens vorgesehene förmliche Beteiligung 
weist einen verbindlichen Charakter auf. In diesem Rahmen können die Bürgerin-
nen und Bürger und die Grundstückseigentümer ihre formalen Einwendungen ein-
bringen. Hierüber wird durch die Planfeststellungsbehörde informiert. 


 
Seit 2014 erfolgt eine intensive, nicht-förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung durch den 
Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe mit den Anliegerkom-
munen als Projektpartnern. Mit einem Bürgerabend im Juli 2014 startete die Öffent-
lichkeitsbeteiligung zur Planung des Hochwasserschutz-, Dammsanierungs- und 
Gewässerökologieprojektes „Leimbach-Unterlauf“. Vorab wurde der aktuelle Pla-
nungsstand für alle nachlesbar im Internet zur Verfügung gestellt. Anschließend 
fand im Oktober 2014 eine Informationsveranstaltung für die etwa 500 betroffenen 
Grundstückseigentümer statt. Die Dokumentationen dieser Veranstaltungen stehen 
zusammen mit den vorgebrachten Fragen im Internet auf der Homepage des Re-
gierungspräsidiums Karlsruhe zum Download zur Verfügung. 
 
Interessierte Bürgerinnen und Bürger und Grundstückseigentümer konnten sich in 
den Veranstaltungen als Mitglieder des Projektbegleitkreises melden. Sie bilden 
gemeinsam mit Vertretungen des Landratsamtes, der Kommunen, Verbänden und 
Vereinen sowie dem Vorhabenträger den Projektbegleitkreis „Leimbach-Unterlauf“. 
Unter Leitung des Landesbetriebs Gewässer fanden drei Sitzungen des Projektbe-
gleitkreises statt, bei denen die Planung vorgestellt, besprochen, mitunter auch 
kontrovers diskutiert, aber vor allem auch optimiert wurde. Aus den Gesprächen 
und Diskussionen entstanden an mehreren Stellen konkrete Prüfungen und Umpla-
nungen. Die Dokumentationen dieser Sitzungen stehen ebenfalls auf der Homepa-
ge des Regierungspräsidiums Karlsruhe zum Download zur Verfügung.  


 
Im Zusammenhang mit der Einreichung der Planfeststellungsunterlagen soll ein 
weiterer Bürgerabend in 2016 stattfinden, um die Bürgerinnen und Bürger und die 
Grundstückseigentümer nochmals über die fertige Genehmigungsplanung im Hin-
blick auf das förmliche Planfeststellungsverfahren zu informieren.  
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Die Fortsetzung des Projektbegleitkreises ist mindestens bis zum abschließenden 
rechtskräftigen Planfeststellungsbeschluss geplant. 


 
 


13.  Wie sieht der geplante weitere Projektablauf aus? 


Nach Abschluss der Öffentlichkeitsbeteiligung vor Wiederaufnahme des Planfest-
stellungsverfahrens mit Durchführung der 3. Projektbegleitkreissitzung werden die 
erforderlichen Ergänzungen in die Entwurfsplanung eingearbeitet und die soge-
nannte Genehmigungsplanung erstellt. Zeitparallel finden die Abstimmungsbespre-
chungen mit den kommunalen Partnern über die zu aktualisierende Kostenvertei-
lung vor den Sommerferien 2016 statt. 


 
Die Wiederaufnahme des Planfeststellungsverfahrens ist für das 2. Halbjahr 2016 
vorgesehen. Die Verfahrensdauer bis zur Erlangung eines bestandskräftigen Plan-
feststellungsbeschlusses ist im Vorfeld nicht bekannt. Sobald der bestandkräftige 
Beschluss vorliegt, sind die Finanzierung des Projekts sicherzustellen und die Vor-
arbeiten zur Bauausführung durchzuführen. Hierzu gehören die europaweite Aus-
schreibung von Projektsteuerung, Umweltplanung und Wasserbauplanung sowie 
die für den Bau erforderliche Ausführungsplanung. Gleichzeitig müssen die ent-
sprechenden Grunderwerbsverhandlungen durchgeführt werden. Bevor mit dem 
Bau begonnen werden kann, sind zudem die erforderlichen Bauleistungen auszu-
schreiben. Die Vorarbeiten könnten etwa 1,5 Jahre in Anspruch nehmen. 


 
 


14.  Wo finde ich weitere Informationen? 


Planunterlagen und die Dokumentationen der Öffentlichkeitsbeteiligung können im 
Internet auf der Projekthomepage „Leimbach-Unterlauf“ eingesehen werden. Der 
Adresspfad lautet: www.rp-karlsruhe.de »Abteilung 5 »Referat 53.1 »Leimbach -
Hardtbach »Maßnahme4 
oder: 
 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-
Hardtbach/Seiten/Massnahme4.aspx 


 
 
 
Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe mit Projektteam 



http://www.rp-karlsruhe.de/

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Seiten/default.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Seiten/default.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-Hardtbach/Seiten/default.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-Hardtbach/Seiten/default.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-Hardtbach/Seiten/Massnahme4.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-Hardtbach/Seiten/Massnahme4.aspx

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt5/Ref531/Leimbach-Hardtbach/Seiten/Massnahme4.aspx
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REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 


 
Projektbegleitkreis zum Ausbau Leimbach-Unterlauf 


Feedbackbogen 
zur 3. Sitzung Projektbegleitkreis am 24.3.2016  


 


1. Halten Sie die Einrichtung eines Projektbegleitkreises als freiwillige Leistung aller 
für ein sinnvolles und zielführendes Beteiligungsformat? 


 
 
 
2. Welche Erwartungen an den Projektbegleitkreis haben sich erfüllt?  
(z. B. umfassende/regelmäßige Information, offene Diskussion, konstruktive Kritik) 


 
 
 
 
 
 
3. Was hat Ihnen in den Sitzungen des Projektbegleitkreises gut oder auch weniger 


gut gefallen? (z.B. zur Organisation und zum Ablauf, zur Arbeitsatmosphäre und Methoden) 


 
 
 
 
4. Welche Vorschläge haben Sie für die Öffentlichkeitsbeteiligung während des 


Planfeststellungsverfahrens?  


 
 
 
 
 


5. Haben Sie weitere Anmerkungen?  


 
 
 


Vielen Dank 





